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Besten Dank für das uns im Jahr 2011 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten 

und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Steuerliche Gesetzesinitiativen der Bundesregierung

1. 	 Steuervereinfachungsgesetz 2011  
verabschiedet

Nach langem politischen Poker stimmte der Bundesrat dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 am 23.9.2011 endgültig 
zu. Es tritt – mit Ausnahmen – zum 1.1.2012 in Kraft. Eini-
ge Bestimmungen gelten aber auch schon rückwirkend zum 
1.1.2011. Zu den wichtigsten Beschlüssen gehören u. a.:

Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags: Der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag wird von derzeit 920 € geringfügig auf 
1.000 € angehoben. 

Kosten für die Kinderbetreuung: Kinderbetreuungskosten 
werden heute in Abhängigkeit davon, ob sie durch die Berufs-
tätigkeit bedingt oder privat veranlasst sind, unterschiedlich 
steuerlich berücksichtigt. Auf diese Unterscheidung verzichtet 
der Gesetzgeber künftig, was dazu führt, dass mehr Steuer-
pflichtige von dem Steuervorteil profitieren. 

Kindergeld/-freibeträge für volljährige Kinder: Sowohl im 
Rahmen des Kindergeldantrags gegenüber den Familienkas-
sen als auch im Rahmen der Einkommensteuererklärung ge-
genüber dem Finanzamt mussten die Einkünfte und Bezüge 

der Kinder aufwendig und detailliert aufgeschlüsselt werden. 
Künftig verzichtet der Fiskus auf die Einkommensüberprüfung 
bei volljährigen Kindern. Nach Abschluss einer erstmaligen 
Berufsausbildung wird jedoch – widerlegbar – vermutet, dass 
das Kind in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten und damit 
nicht mehr zu berücksichtigen ist. Bei einer weiteren Ausbil-
dung und z. B. einer Erwerbstätigkeit von weniger als 20 Stun-
den in der Woche kann dies widerlegt werden.

Entfernungspauschale: Nutzte der Steuerpflichtige für den 
Arbeitsweg sowohl öffentliche Verkehrsmittel als auch einen 
Pkw, waren umfangreiche Aufzeichnungen und Berechnungen 
erforderlich, um die Höhe der Werbungskosten zu dokumen-
tieren. Durch die Umstellung auf eine jährliche Vergleichs-
rechnung entfällt die Notwendigkeit, entsprechende Auf-
zeichnungen zu führen und im Erklärungsvordruck darzulegen. 

Einbeziehung von Kapitaleinkünften bei Spendenabzug und 
außergewöhnlichen Belastungen: Kapitalerträge mussten in 
der Einkommensteuererklärung weiter angegeben werden, 
wenn außergewöhnliche Belastungen oder Spenden steuerlich 
geltend gemacht wurden. Dann musste der Antragsteller seine 
Kapitalerträge allein für diese Zwecke trotz der bereits erfolg-
ten abgeltenden Besteuerung ermitteln und dem Finanzamt 
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gegenüber erklären. In Zukunft wird auf diese Erklärungs-
pflicht verzichtet. 

Gebührenpflicht für verbindliche Auskunft: Für die Bearbei-
tung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
durch das Finanzamt werden Gebühren erhoben.  Diese be-
rechnen sich nach dem Gegenstandswert, den die verbindliche 
Auskunft für den Antragsteller hat. Eine sog. „Bagatellgrenze“ 
in Höhe von bis zu 10.000 € soll vermeiden, dass Steuerpflich-
tige für verbindliche Auskünfte bezahlen müssen, wenn sie im 
Vorfeld einer Investitionsentscheidung steuerliche Planungssi-
cherheit erlangen möchten.

Erstattung bei Sonderausgaben: Auf ein Wiederaufrollen 
alter Steuerfestsetzungen aufgrund von Erstattungen für zu-
rückliegende Jahre wird verzichtet. In solchen Fällen erfolgt 
künftig eine Hinzurechnung im Jahr der Erstattung.

Verbilligte Vermietung: Bei verbilligter Vermietung einer 
Wohnung – wie sie häufig unter Angehörigen vorkommt – 
wurde der maßgebliche Prozentsatz auf 66  % (bzw. 2/3 der 
ortsüblichen Miete) vereinheitlicht. Auf die vom Steuerpflich-
tigen aufwendig zu erstellende Totalüberschussprognose wird 
verzichtet. Beträgt die Miete demnach mehr als 66 % der 
ortsüblichen Miete, gilt die Vermietung als vollentgeltlich und 
ermöglicht den vollen Werbungskostenabzug. Die betroffenen 
Mietverhältnisse sollten daher überprüft und ggf. angepasst 
werden!

Klarstellung für Betriebsaufgabe bzw. -verpachtung: Zu-
künftig wird gesetzlich geregelt, dass der Betrieb bis zu ei-
ner ausdrücklichen Aufgabeerklärung als fortgeführt gilt.  Die 
Neuregelung trägt zu mehr Rechtssicherheit für den Steuer-
pflichtigen bei.

Pauschale Betriebsausgaben aus Holznutzung: Steuerpflich-
tige, die für ihren Betrieb nicht zur Buchführung verpflichtet 
sind und deren forstwirtschaftlich genutzte Fläche 50 Hektar 
nicht übersteigt, können auf Antrag für ein Wirtschaftsjahr 
bei der Ermittlung der Gewinne aus Holznutzungen pauschale 
Betriebsausgaben abziehen. Diese pauschalen Betriebsausga-
ben wurden reduziert. Sie betragen 55 % der Einnahmen aus 
der Verwertung des eingeschlagenen Holzes (vorher 65  %) 
bzw. soweit Holz auf dem Stamm verkauft wird, 20 % (vor-
her 40 %) der Einnahmen aus der Veräußerung des stehenden 
Holzes.

Einkommensteuererklärungen alle zwei Jahre: Diese Re-
gelung wurde im Vermittlungsausschuss gestrichen. Danach 
sollten nicht unternehmerisch tätige Steuerpflichtige ihre Ein-
kommensteuererklärungen – unter weiteren Voraussetzungen 
– wahlweise nur noch alle zwei Jahre abgeben können. 

Erleichterungen bei der elektronischen Rechnungsstellung: 
Das Umsatzsteuergesetz sah für auf elektronischem Weg 
übermittelte Rechnungen hohe technische Anforderungen 
vor. Durch die Neufassung des Gesetzes werden diese Anfor-
derungen an eine elektronische Rechnung für die Belange der 
Umsatzsteuer deutlich reduziert. Danach werden rückwirkend 
ab dem 1.7.2011 Papier- und elektronische Rechnungen gleich 
behandelt. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die 
in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen 
wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, im EDI-
Verfahren, als PDF- oder Textdatei, per Computer-Telefax oder 
Fax-Server (nicht aber Standard-Telefax) oder im Wege des 
Datenträgeraustauschs übermittelt werden.

Sowohl Rechnungsaussteller als auch Rechnungsempfänger 
müssen während der jeweils für sie geltenden Dauer der Auf-
bewahrungsfrist die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die 
Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit gewährleis-
ten. Unter Echtheit der Herkunft ist die Sicherheit der Iden-
tität des Rechnungsausstellers zu verstehen. Unversehrtheit 
des Inhalts liegt vor, wenn die nach dem Umsatzsteuergesetz 
erforderlichen Angaben nicht geändert wurden.

2.	 Kosten für Erststudium auch in Zukunft 
keine Werbungskosten

Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder ein 
Erststudium sollen nach den Willen der Bundesregierung auch 
in Zukunft nicht als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
steuerlich berücksichtigt werden können. 

Nach zwei Urteilen des Bundesfinanzhofes, der das bisherige 
Abzugsverbot für nicht klar genug definiert gehalten hatte, 
wurde vom Finanzausschuss am 25.10.2011 eine „Klarstellung 
der vom Gesetzgeber gewollten Rechtslage“ beschlossen. 

Zugleich soll aber ab 2012 eine Erhöhung des Sonderaus-
gabenabzugs für Ausbildungskosten von derzeit 4.000 auf 
6.000 € zum Tragen kommen. Die sog. Klarstellung wurde in 
den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie 
sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften eingefügt. 

Mit den Änderungen soll verdeutlicht werden, dass die erste 
Berufsausbildung und das Erststudium als Erstausbildung der 
privaten Lebensführung zuzuordnen sind. Die Klarstellungen 
sollen rückwirkend für Veranlagungszeiträume ab 2004 gelten. 

3.	 Umsatzgrenze bei der Berechnung  
der Umsatzsteuer nach vereinnahmten 
Entgelten dauerhaft auf 500.000 € 
angehoben

Die Umsatzsteuer entsteht grundsätzlich mit Ablauf des Vor
anmeldungszeitraums, in dem die Leistung ausgeführt wurde 
(„Soll-Versteuerung“). Auf die Bezahlung der Leistung durch 
den Kunden kommt es dabei grundsätzlich nicht an. Unter-
nehmern, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalen-
derjahr nicht mehr als 500.000 € betragen hat, haben die 
Möglichkeit, die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten 
zu berechnen („Ist-Versteuerung“). Dabei entsteht die Steuer 
mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt 
für die Leistung durch den Unternehmer vereinnahmt worden 
ist, das heißt die Abführung der Steuer an das Finanzamt muss 
erst erfolgen, wenn und soweit der Kunde gezahlt hat.

Die Umsatzgrenze wurde zum 1.7.2009 bundeseinheitlich auf 
den bis dahin nur für die neuen Bundesländer geltenden Be-
trag von 500.000 € angehoben. Die Maßnahme war bis zum 
31.12.2011 befristet. 

Bei einem Auslaufen der Befristung würde die maßgebliche 
Umsatzgrenze bundesweit auf 250.000 € absinken. Dadurch 
würde den Unternehmen wichtige Liquidität entzogen wer-
den. Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Umsatzsteu-
ergesetzes soll die Umsatzgrenze von 500.000  € dauerhaft 
fortgeführt werden.
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Für alle Steuerpflichtigen

4.	 Neuregelung bei der Überlassung eines 
betrieblichen Kfz für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte

Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmen-
Pkw auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
zur Verfügung, muss der Arbeitnehmer einen zusätzlichen 
geldwerten Vorteil versteuern. Dieser beträgt im Rahmen der 
1-%-Regelung 0,03 % des Listenpreises je Entfernungskilo-
meter pro Monat.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kommt die Zuschlags-
regelung jedoch nur insoweit zur Anwendung, wie der Ar-
beitnehmer den Pkw tatsächlich für Fahrten zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeitsstätte nutzt. Zur Ermittlung 
des Zuschlags ist eine Einzelbewertung der tatsächlichen 
Fahrten mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilo-
meter vorzunehmen.

Die Finanzverwaltung lässt nunmehr diese Regelung im Ver-
anlagungsverfahren bis einschließlich 2010 – in allen offenen 
Fällen – zu. Der für Lohnzahlungszeiträume bis einschließlich 
2010 vorgenommene Lohnsteuerabzug ist nicht zu ändern.

Lohnsteuerabzugsverfahren: Der Arbeitgeber ist zur Einzel-
bewertung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
nicht verpflichtet. Es bleibt ihm unbenommen, nur die Ermitt-
lung des Zuschlags mit der 0,03-%-Regelung vorzunehmen. In 
Abstimmung mit dem Arbeitnehmer muss er die Anwendung 
der Einzelbewertung oder der 0,03-%-Regelung für jedes Ka-
lenderjahr einheitlich für alle überlassenen betrieblichen Kfz 
festlegen. Die Methode darf während des Kalenderjahres nicht 
gewechselt werden.

Bei einer Einzelbewertung der Fahrten hat der Arbeitnehmer 
gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich fahrzeugbezo-
gen schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Datumsan-
gabe) er das betriebliche Kfz tatsächlich für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte genutzt hat. Diese Erklärungen 
hat der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. 
Der Arbeitgeber muss für dem Arbeitnehmer überlassene be-
triebliche Kfz eine jahresbezogene Begrenzung auf insgesamt 
180 Fahrten vornehmen. Eine monatliche Begrenzung auf 15 
Fahrten ist nicht zulässig. Damit soll erreicht werden, dass in 
keinem Fall der Einzelnachweis zu einem höheren geldwerten 
Vorteil führt als die Monatspauschale.

Beispiel: Außendienstmitarbeiter A kann ein vom Unterneh-
mer U überlassenes betriebliches Fahrzeug (Preis 40.000 €) 
auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Ent-
fernung 100 km) nutzen. A fährt zweimal die Woche zu seiner 
Dienststelle und legt U datumsgenaue Erklärungen über diese 
Fahrten für die Monate Januar bis Juni an jeweils 8 Tagen, für 
den Monat Juli (urlaubsbedingt) 2 Tage und für die Monate 
August bis Dezember an jeweils 8 Tagen vor. 

In den Monaten Januar bis Juni hat U für Zwecke der Einzel-
bewertung jeweils 8 Tage zugrunde zu legen, im Monat Juli 2 
Tage und für die Monate August bis Dezember wieder jeweils 
8 Tage  (Anzahl der Fahrten im Jahr = 90). Damit ergeben 
sich für die Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten des A 

je Kalendermonat folgende Prozentsätze:

•	 Januar bis Juni: 0,016 % (8 Fahrten x 0,002 %)
•	 Juli: 0,004 % (2 Fahrten x 0,002 %)
•	 August bis Dezember: 0,016 % (8 Fahrten x 0,002 %).

Pauschalbewertung mit der 0,03-%-Methode: 40.000 x 
0,03 % x 100 km = 1.200 € pro Monat x 12 = steuerlich anzu-
setzen 14.400 € im Jahr.

Einzelbewertung mit der 0,002-%-Methode: Januar bis Juni 
40.000 x 0,016 % x 100 km = 640 € im Monat x 6 = 3.840 
€, Juli 40.000 x 0,004 % x 100 = 160 €, August bis Dezember 
40.000 x 0,016 % x 100 km = 640 € im Monat x 5 = 3.200 € – 
insgesamt also steuerlich anzusetzen 7.200 € im Jahr.

Hat der Arbeitgeber bisher im Lohnsteuerabzugsverfahren 
2011 die 0,03-%-Regelung angewandt, kann er während des 
Kalenderjahres 2011 zur Einzelbewertung übergehen, jedoch 
nicht erneut wechseln. Die Begrenzung auf 180 Tage ist für 
jeden Kalendermonat, in der die 0,03-%-Regelung angewandt 
wurde, um 15 Tage zu kürzen.

Veranlagungsverfahren: Der Arbeitnehmer ist bei der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer an die für die Lohnsteuerab-
zugsverfahren gewählte Methode nicht gebunden. Um jedoch 
zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten wechseln zu 
können, muss er fahrzeugbezogen darlegen, an welchen Tagen 
er das betriebliche Kfz tatsächlich für diese Fahrten genutzt 
hat. Zudem hat er durch geeignete Belege glaubhaft zu ma-
chen, dass und in welcher Höhe der Arbeitgeber den Zuschlag 
mit 0,03  % des Listenpreises für jeden Kilometer der Ent-
fernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ermittelt und 
versteuert hat (z. B. Gehaltsabrechnung, Bescheinigung des 
Arbeitgebers). 

Anmerkung: Die Einzelbewertung ist von Vorteil, wenn we-
niger als 180 Tage im Jahr Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte stattfinden. Sofern beim Arbeitnehmer die 
Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung nicht 
überschritten sind, ergeben sich auch sozialversicherungs-
rechtliche Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Anmerkung: Das Finanzministerium Schleswig-Holstein weist 
nunmehr ausdrücklich darauf hin, dass die für den Arbeit-
nehmerbereich getroffenen Regelungen nicht auch für den 
Unternehmer gelten. Die derzeitige Rechtsprechung betrifft 
ausschließlich Arbeitnehmerfälle und ist nicht auf den be-
trieblichen Bereich übertragbar. Bei Nutzung eines betrieb-
lichen Kraftfahrzeugs durch den Unternehmer für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte ist weiterhin ein pau-
schaler Zuschlag i. H. v. 0,03 % des Listenpreises anzusetzen.

5.	 Nachträglicher Einbau von „Extras“ in 
Dienstwagen erhöht nicht den pauscha-
len Nutzungswert

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 13.10.2010 
entschieden, dass Kosten für den nachträglichen Einbau von 
„Extras“ in einen zur Privatnutzung überlassenen Firmen-Pkw 
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nicht als Kosten für Sonderausstattung in die Bemessungs-
grundlage für die sog. 1-%-Regelung einzubeziehen sind.

Im entschiedenen Fall stellte ein Unternehmen, das Flüssiggas 
vertreibt, seinen Außendienstmitarbeitern Firmenfahrzeuge 
zur Verfügung, die auch privat genutzt werden konnten. Die 
Umrüstkosten auf Flüssiggasbetrieb wurden nicht in die Be-
messungsgrundlage der 1-%-Regelung für die private Pkw-
Nutzung eingerechnet. Entsprechend wurde auch keine Lohn-
steuer abgeführt. Das Finanzamt war dagegen der Auffassung, 
dass die Umrüstkosten in die Berechnung des geldwerten Vor-
teils einzubeziehen sind. 

Der BFH bestätigte jedoch die Auffassung des Unternehmens. 
Die Firmenfahrzeuge waren im Zeitpunkt der Erstzulassung 
nicht werkseitig mit einer Flüssiggasanlage ausgestattet. Die 
Kosten für den nachträglichen Einbau der Anlage sind daher 
nicht als Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage der 
1-%-Regelung einzubeziehen. 

Die Bemessungsgrundlage der 1-%-Regelung ist stets be-
zogen auf den Zeitpunkt der Erstzulassung nach dem inlän-
dischen Listenpreis zuzüglich der Kosten für die damaligen 
Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer zu 
ermitteln.

6.	 Nachweis der tatsächlichen Kosten  
bei Nutzung des Privat-Pkw für  
Dienstfahrten

Arbeitnehmer können von ihrem Arbeitgeber zzt. pauschal nur 
0,30 € je gefahrenen Kilometer für dienstliche Fahrten mit ih-
rem privaten Pkw steuerfrei erstattet bekommen. Angestellte 
im öffentlichen Dienst können bis zu 0,35 € steuerfrei erhal-
ten, wenn sie mit ihrem privaten Pkw Dienstreisen unterneh-
men. Inwiefern diese „Ungleichbehandlung“ rechtens ist, war 
Gegenstand eines Verfahrens, das bis zum Bundesfinanzhof 
(BFH) vordrang.

Der BFH kam in seinem Beschluss vom 15.3.2011 zu folgendem 
Ergebnis: Aufwendungen, die durch eine Auswärtstätigkeit 
verursacht sind, gehören zu den erwerbsbezogen veranlass-
ten Werbungskosten. Zu den danach abziehbaren Reisekosten 
gehören auch Fahrtkosten, soweit nicht der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer diese Kosten steuerfrei ersetzt. Bei Fahrten mit 
dem eigenen Fahrzeug ist der durch die beruflichen Fahrten 
veranlasste Anteil der gesamten Fahrzeugkosten abziehbar. 
Ohne Einzelnachweis der tatsächlichen Gesamtkosten kön-
nen die pauschalen Kilometersätze angesetzt werden, die die 
Finanzverwaltung festgesetzt hat. Ist der Arbeitnehmer der 
Auffassung, dass der pauschale Kilometersatz nicht (mehr) 
realitätsgerecht ist, sind bei entsprechendem Nachweis die 
tatsächlichen Kosten in Abzug zu bringen. 

Anmerkung: Wegen der gleichheitswidrigen Begünstigung ist 
eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht unter dem 
Aktenzeichen  2 BvR 1008/11 anhängig.

7.	 Musterverfahren zur sog.  
1-%-Regelung beim Pkw  

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht entschiede-
nen Fall der jetzt beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängigen ist 
geht es um die Frage, ob die Pauschalbewertung der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Kfz (sog. 1-%-Regelung) insoweit 

verfassungsmäßig ist, als die Nutzungsentnahme nach dem 
Listenpreis bei der Erstzulassung – ohne Berücksichtigung et-
waiger (üblicher) Rabatte – bemessen wird. 

Der BFH wird nunmehr prüfen müssen, ob der Bruttolistenpreis 
der geeignete Maßstab zur Erfassung des geldwerten Vorteils 
für die Privatnutzung von Firmenwagen ist. I. d. R. wird in der 
Praxis nicht der Bruttolistenpreis, sondern ein viel geringerer 
Preis für das jeweilige Neufahrzeug bezahlt.

Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige können unter Hin-
weis auf das anhängige Verfahren Einspruch einlegen und um 
Ruhen des Verfahrens bis zu einer Entscheidung durch den 
Bundesfinanzhof ersuchen.

8.	 „Ordnungsgemäßes“ Fahrtenbuch  – 
immer ein Streitpunkt

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in der Vergangenheit in meh-
reren Entscheidungen die Anforderungen an ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch näher präzisiert. Danach muss das Fahr-
tenbuch eine hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Aufzeichnungen bieten, sodass der zu versteu-
ernde Anteil (Privatfahrten und Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte) an der Gesamtfahrleistung mit vertretba-
rem Aufwand überprüft werden kann. Dazu gehört auch, dass 
das Fahrtenbuch zeitnah und fortlaufend in einer geord-
neten und geschlossenen äußeren Form geführt wird, die 
nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen ausschließt 
oder zumindest deutlich als solche erkennbar werden lässt. 
Demnach reichen etwa laufend, aber lose gefertigte Aufzeich-
nungen nicht aus. 

Auch eine mithilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei 
genügt den Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch nur dann, wenn nachträgliche Veränderungen an den 
zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der 
Funktionsweise des verwendeten Programms technisch aus-
geschlossen sind oder in ihrer Reichweite in der Datei selbst 
dokumentiert und offengelegt werden. 

In seinem jüngsten Beschluss vom 12.7.2011 gelangte der BFH 
ebenfalls zu dem Schluss, dass die mithilfe des MS Excel Ta-
bellenkalkulationsprogramms erstellten Tabellenblätter sowie 
die diesen zugrunde liegenden handschriftlichen losen Auf-
zeichnungen nicht den von der Rechtsprechung geforderten 
Anforderungen genügen. Eine Manipulation hinsichtlich der 
gefahrenen Kilometer zu einem späteren Zeitpunkt könne da-
mit nicht ausgeschlossen werden.

9.	 Abzug von Reisekosten bei einem 
Sprachkurs im Ausland

Mit Urteil vom 24.2.2011 hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden, dass die Kosten für einen Sprachkurs im Ausland 
i. d. R. nur anteilig als Werbungskosten abgezogen werden 
können. Bei der Ermittlung der abziehbaren Kosten kommt es 
nicht auf den zeitlichen Anteil des Sprachunterrichts an der 
Dauer des Auslandsaufenthalts an.

Die mit einer beruflichen Fortbildung verbundenen Reise-
kosten sind als Werbungskosten uneingeschränkt abziehbar, 
wenn die Reise ausschließlich oder nahezu ausschließlich der 
beruflichen Sphäre zuzuordnen ist. Ist die Reise auch privat 
mitveranlasst, kann nach der neueren Rechtsprechung des 



 S. 6Steuerliche Informationen zum Jahreswechsel 2011/2012

BFH eine Aufteilung der Kosten und der Abzug des beruflich 
veranlassten Teils der Reisekosten in Betracht kommen. Die 
Aufteilung ist grundsätzlich nach dem Verhältnis der berufli-
chen und privaten Zeitanteile vorzunehmen.

Der BFH hat nun entschieden, dass ein anderer als der zeitli-
che Aufteilungsmaßstab in Betracht zu ziehen ist, wenn die 
beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge nicht zeitlich 
nacheinander, sondern gleichzeitig verwirklicht werden. Das 
ist bei einer sog. Sprachreise der Fall. 

10.	Kein erleichterter Nachweis von Krank-
heitskosten als außergewöhnliche 
Belastungen

Die Einkommensteuer wird auf Antrag ermäßigt, wenn einem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als 
der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher 
Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und 
gleichen Familienstands (sog. außergewöhnliche Belastung) 
erwachsen. Hierzu gehören auch Krankheitskosten.

Unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit 3  Urteilen vom 11.11.2010 ent-
schieden, dass zur Geltendmachung von Krankheitskosten als 
außergewöhnliche Belastungen der Nachweis einer Krankheit 
und der medizinischen Indikation der Behandlung nicht mehr 
zwingend durch ein vor Beginn der Behandlung eingeholtes 
amts- oder vertrauensärztliches Gutachten bzw. Attest ei-
nes öffentlich-rechtlichen Trägers geführt werden muss. Der 
Nachweis kann vielmehr auch noch später und durch alle ge-
eigneten Beweismittel erbracht werden. 

Durch die Neuregelung im Steuervereinfachungsgesetz 2011 
sind diese Urteile nicht mehr anwendbar. Daher hat er Steu-
erpflichtige den Nachweis der Zwangsläufigkeit von Aufwen-
dungen im Krankheitsfall zu erbringen:

•	 durch eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers für 
Arznei-, Heil und Hilfsmittel,

•	 durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche 
Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung für eine Bade- oder Heilkur, 

•	 durch eine Bescheinigung des behandelnden Kranken-
hausarztes für Besuchsfahrten zu einem für längere Zeit 
in einem Krankenhaus liegenden Ehegatten oder Kind des 
Steuerpflichtigen, in dem bestätigt wird, dass der Besuch 
des Steuerpflichtigen zur Heilung oder Linderung einer 
Krankheit entscheidend beitragen kann.

11.	Krankheitsbedingte Heimunterbringung 
als außergewöhnliche Belastung  
abziehbar

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 13.10.2010 
sind die Kosten für einen krankheitsbedingten Aufenthalt in 
einem Seniorenheim auch dann als außergewöhnliche Belas-
tung einkommensteuerlich abziehbar, wenn keine ständige 
Pflegebedürftigkeit besteht. 

Mit der Entscheidung rückt der BFH von seinen bisher 
strengeren Grundsätzen ab, wonach ein Abzug entweder zu-
sätzliche Kosten für Pflegeleistungen oder die Ausstellung 
eines Schwerbehindertenausweises mit den Merkzeichen 
„H“ oder „Bl“ voraussetzte.

Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts, wo-
nach die Miet- und Verpflegungskosten abzüglich einer Haus-
haltsersparnis als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt 
werden können. Anders als der altersbedingte Aufenthalt 
führt die krankheitsbedingte Unterbringung in einem Se-
niorenheim zu Krankheitskosten, die als außergewöhnliche 
Belastung abgezogen werden können. Pflegebedürftigkeit ist 
keine Voraussetzung für den Abzug, wenn – wie hier aufgrund 
ärztlicher Bescheinigungen – festgestellt werden kann, dass 
der Heimaufenthalt infolge einer Erkrankung notwendig ist.

12.	Privat veranlasste Kosten für umge-
kehrte Familienheimfahrten bei doppel-
ter Haushaltsführung nicht abziehbar

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 2.2.2011 
entschieden, dass Aufwendungen des am Familienwohnsitz 
lebenden Ehegatten für Besuchsreisen zur Wohnung des an-
derenorts berufstätigen Ehegatten zumindest dann nicht als 
Werbungskosten bei der Einkommensteuer abziehbar sind, 
wenn die Besuchsreisen privat veranlasst waren.

In dem vom BFH entschiedenen Fall lebten die Ehegatten ge-
meinsam in der Stadt X. Die Frau war in der Stadt Y als Ange-
stellte tätig und führte dort einen weiteren Haushalt. An den 
Wochenenden reiste sie in der Regel nach X. Jedoch besuch-
te ihr Mann sie – aufgrund privater Entscheidungen – auch 
mehrfach in Y. 

Der BFH entschied, dass die Reisekosten des Mannes für Be-
suche in Y keine Werbungskosten sind. Den Besuchsreisen des 
Mannes lagen private Motive zugrunde; die Reise ist daher 
nicht beruflich veranlasst. 

Anmerkung: Der Deutsche Steuerberaterverband weist darauf 
hin, dass der BFH sich im genannten Beschluss für die Fälle 
eine Hintertür offengelassen hat, in denen der umgekehrte 
Besuch tatsächlich beruflich veranlasst ist. Lassen Sie sich 
dazu beraten.

13. 	Regelmäßige Arbeitsstätte bei  
mehreren Tätigkeitsstätten

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) konnte ein Arbeitnehmer, der in mehreren betrieblichen 
Einrichtungen des Arbeitgebers tätig war, auch mehrere regel-
mäßige Arbeitsstätten nebeneinander innehaben. Hieran hält 
er jedoch nicht länger fest. 

Unter Änderung seiner Rechtsprechung hat der BFH nun mit 
drei Urteilen vom 9.6.2011 entschieden, dass ein Arbeitneh-
mer nicht mehr als eine regelmäßige Arbeitsstätte inneha-
ben kann. 

Komplizierte Berechnungen des geldwerten Vorteils wegen 
mehrerer regelmäßiger Arbeitsstätten, das „Aufsplitten“ der 
Entfernungspauschale beim Aufsuchen mehrerer Tätigkeits-
stätten an einem Arbeitstag und die entsprechend komplizier-
te Ermittlung von Verpflegungsmehraufwendungen sind damit 
künftig entbehrlich. 

Anmerkung: Bei diesen Arbeitnehmern sollte die bisherige 
Handhabung der Berechnung des Sachbezugs und ggf. der 
Reisekosten geprüft und eventuell – nach Rücksprache mit 
uns – angepasst werden.
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14.	Zivilprozesskosten als außergewöhnli-
che Belastungen abziehbar

Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens können 
außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Außerge-
wöhnliche Belastungen sind dem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig entstehende größere Aufwendungen, die über die der 
überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse und gleichen Fami-
lienstands entstehenden Kosten hinausgehen. Kosten eines 
Zivilprozesses hatte die Rechtsprechung bisher nur ausnahms-
weise bei Rechtsstreiten mit existenzieller Bedeutung für den 
Steuerpflichtigen als außergewöhnliche Belastung anerkannt. 

Unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr die enge Gesetzesauslegung 
aufgegeben und mit Urteil vom 12.5.2011 entschieden, dass 
die Kosten eines Zivilprozesses unabhängig von dessen Gegen-
stand bei der Einkommensteuer als außergewöhnliche Belas-
tungen berücksichtigt werden können.

Steuerlich ansetzbar sind nach Auffassung des BFH derarti-
ge Aufwendungen allerdings nur, wenn die Prozessführung 
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig 
erscheint. Davon ist auszugehen, wenn der Erfolg des Zivil-
prozesses mindestens ebenso wahrscheinlich wie ein Miss-
erfolg ist. Zivilprozesskosten sind auch nur insoweit abzieh-
bar, als sie notwendig sind und einen angemessenen Betrag 
nicht überschreiten. Etwaige Leistungen aus einer Rechts-
schutzversicherung sind im Rahmen der Vorteilsanrechnung 
zu berücksichtigen.

15.	Änderung bei der ertragsteuerlichen 
Behandlung von Entlassungsent
schädigungen

Abfindungen, die ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber 
erhält, werden i. d. R. begünstigt nach der sog. Fünftelrege-
lung besteuert. Die Anwendung der begünstigten Besteuerung 
setzt u. a. voraus, dass die Entschädigungsleistungen zusam-
mengeballt in einem Veranlagungszeitraum zufließen. Der Zu-
fluss mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungs-
zeiträumen ist deshalb grundsätzlich schädlich. 

Dies ist nach neuer Auffassung der Finanzverwaltung nicht 
mehr der Fall, soweit es sich dabei um eine im Verhältnis 
zur Hauptleistung stehende geringe Zahlung (max. 5 % der 
Hauptleistung) handelt, die in einem anderen Veranlagungs-
zeitraum zufließt. 

Bei Berechnung der Einkünfte, die der Steuerpflichtige beim 
Fortbestand des Vertragsverhältnisses im Veranlagungszeit-
raum bezogen hätte, ist grundsätzlich auf die Einkünfte des 
Vorjahres abzustellen. Ist die Einnahmesituation in diesem 
Jahr durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt, kann diese 
in Zukunft unberücksichtigt bleiben.

16.	Schnee- und Glatteisunfälle steuermin-
dernd geltend machen 

Verursachen Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit, bei einer 
Familienheimfahrt im Rahmen der doppelten Haushaltsfüh-
rung oder bei einer beruflichen Fahrt einen Unfall oder sind 
in einen verwickelt, können sie die entstehenden Kosten als 
Werbungskosten steuermindernd geltend machen. 

Bei einer Fahrt zwischen Wohn- und Arbeitsstätte oder einer 
Familienheimfahrt können die durch den Schaden entstan-
denen Kosten zusätzlich zur Entfernungspauschale angesetzt 
werden. Hierunter fallen insbesondere die Reparaturkosten 
des eigenen Fahrzeugs sowie die des Unfallgegners, aber auch 
Gutachterkosten, Schadensersatzleistungen, Gerichts- und 
Anwaltskosten, soweit nicht von dritter Seite Ersatz geleistet 
wird (z. B. durch die Haftpflicht- oder Kaskoversicherung oder 
den Schädiger). Springt die Vollkaskoversicherung ein, ist nur 
die Selbstbeteiligung absetzbar. 

Wird der Pkw nicht repariert, kann anstelle der Kosten eine 
Wertminderung geltend gemacht werden. Dies setzt voraus, 
dass die gewöhnliche Nutzungsdauer des Fahrzeugs noch 
nicht abgelaufen ist. Die nach einer Reparatur eventuell ver-
bleibende schlechtere Verkäuflichkeit als Unfallwagen kann 
dagegen nicht berücksichtigt werden. 

Hat sich der Unfall auf einer Dienstreise oder bei Fahrten von 
Arbeitnehmern mit wechselnden Tätigkeitsstätten zugetragen, 
so sind nicht nur die Kosten absetzbar; der Arbeitgeber kann 
– oder muss zivilrechtlich im Einzelfall sogar - die anfallenden 
Aufwendungen des Arbeitnehmers alternativ in voller Höhe als 
Reisenebenkosten steuerfrei ersetzen. 

17.	Tank- und Geschenkgutscheine des 
Arbeitgebers können steuerfreier 
Sachlohn sein

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit drei richtungsweisenden 
Urteilen vom 11.11.2010 anlässlich der Frage der einkom-
mensteuerlichen Behandlung von Tankkarten, Tank- und Ge-
schenkgutscheinen erstmals Grundsätze zur Unterscheidung 
von zu versteuerndem Barlohn und einem bis zur Höhe von 
monatlich 44 € steuerfreiem Sachlohn aufgestellt. 

In den vom BFH entschiedenen Streitfällen hatten Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern das Recht eingeräumt, auf ihre Kosten 
gegen Vorlage einer Tankkarte bei einer bestimmten Tankstelle 
bis zu einem Höchstbetrag von 44 € monatlich zu tanken oder 
die Arbeitnehmer hatten anlässlich ihres Geburtstages Ge-
schenkgutscheine einer großen Einzelhandelskette über 20 € 
von ihrem Arbeitgeber erhalten oder durften mit vom Arbeit-
geber ausgestellten Tankgutscheinen bei einer Tankstelle ihrer 
Wahl 30 Liter Treibstoff tanken und sich die Kosten dafür von 
ihrem Arbeitgeber erstatten lassen. 

In den Streitfällen nahm der BFH steuerfreien Sachlohn an. Die 
Frage, ob Barlöhne oder Sachbezüge vorliegen, entscheide sich 
nach dem Rechtsgrund des Zuflusses, nämlich auf Grundlage 
der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen danach, welche Leis-
tung der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber beanspruchen kann. 

Die Unterscheidung ist nach der Art des arbeitgeberseitig zu-
gesagten und daher arbeitnehmerseitig zu beanspruchenden 
Vorteils selbst und nicht durch die Art und Weise der Erfüllung 
des Anspruchs zu treffen. Kann der Arbeitnehmer lediglich 
die Sache selbst beanspruchen, komme eine Steuerbefrei-
ung für Sachbezüge in Betracht. Sachbezüge liegen also 
auch dann vor, wenn der Arbeitgeber seine Zahlung an den 
Arbeitnehmer mit der Auflage verbindet, den empfangenen 
Geldbetrag nur in einer bestimmten Weise zu verwenden. Sei-
ne bisher anderslautende Rechtsprechung hat der BFH aus-
drücklich aufgegeben.  

Anmerkung: Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung zu 
dem Sachverhalt liegt noch nicht vor
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18.	Steuerhinterziehung wird verschärft 
bekämpft

Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche 
und Steuerhinterziehung bestimmt die Regeln für die straf-
befreiende Selbstanzeige neu. Der Bundestag akzeptierte am 
17.3.2011 den Gesetzentwurf mit einigen Änderungen. Danach 
wird planvolles Vorgehen von Steuerhinterziehern nicht mehr 
belohnt. Außerdem kommt bei größeren Hinterziehungsbe-
trägen in Zukunft ein Zuschlag auf die hinterzogene Steu-
ersumme zum Tragen. 

Nach den Vorschriften des Gesetzes müssen Steuerpflichtige 
bei einer strafbefreienden Selbstanzeige alle Hinterziehungs-
sachverhalte offenlegen und nicht nur die Bereiche, in denen 
eine Aufdeckung bevorsteht. Damit sollen sog. Teilselbstan-
zeigen ausgeschlossen werden. Dafür ist es für eine wirksa-
me Selbstanzeige erforderlich, dass alle unverjährten Steuer-
straftaten einer Steuerart – zum Beispiel Einkommensteuer 
– vollständig offenbart werden. Die strafbefreiende Wirkung 
tritt – vorbehaltlich der weiteren Bedingungen – dann für die 
verkürzte Steuer „Einkommensteuer“ ein. 

Eine Verschärfung bringt die Tatsache, dass die Straffreiheit 
nicht mehr eintritt, wenn bei einer der offenbarten Taten oh-
nehin die Entdeckung droht. Außerdem gilt die Strafbefrei-
ung nur bis zu einer Hinterziehungssumme von 50.000 €. Um 
bei höheren Summen Anreize zur Selbstanzeige zu schaffen, 
wird von Strafverfolgung nur dann abgesehen, wenn neben 
der Entrichtung von Steuer und der Zinsen eine „freiwillige 
Zahlung“ von 5 % der jeweiligen einzelnen verkürzten Steuer 
zugunsten der Staatskasse geleistet wird. Die Einführung der 
50.000-Euro-Grenze orientiert sich an der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes zur Steuerhinterziehung in großem 
Ausmaß. 

19.	Beitragsaufstockung zur Renten
versicherung bei Minijobbern

Geringfügig Beschäftigte haben die Möglichkeit, durch die 
Zahlung relativ geringer Aufstockungsbeiträge vollwertige 
Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung zu erwerben. 
Stocken Beschäftigte ihre Beiträge auf, ergeben sich für sie 
viele Vorteile:

•	 Die Beschäftigungszeit wird in vollem Umfang auf die er-
forderliche Mindestversicherungszeit (Wartezeit) für alle 
Leistungen der Rentenversicherung angerechnet. 

•	 Durch die Berücksichtigung als vollwertige Pflichtbei-
tragszeit kann der Anspruch auf Leistungen der Renten-
versicherung (Rehabilitationsleistungen, Renten wegen 
Erwerbsminderung) erfüllt oder aufrecht erhalten werden.

•	 Durch die Aufstockung kann sich im Einzelfall ein früherer 
Rentenbeginn ergeben.

•	 Der Minijobber erfüllt durch die Aufstockung die Zugangs-
voraussetzungen für eine private Altersvorsorge mit staat-
licher Förderung (Riester-Förderung) für sich und gegebe-
nenfalls sogar für den Ehepartner.

Der Minijobber muss lediglich schriftlich bei seinem Arbeit-
geber auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung 
verzichten. Er erklärt sich damit bereit, den Pauschalbeitrag 
des Arbeitgebers zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % 
(bzw. von 5 % bei Minijobs in Privathaushalten) auf den vollen 
Rentenversicherungsbeitrag von derzeit 19,9 % aufzustocken. 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer verdient 350 € und hat auf die 
Rentenversicherungsfreiheit verzichtet. Die Beiträge (insge-
samt 19,9 %) sind wie folgt aufzubringen:

Arbeitgeber (15 % von 350 € =) 	 52,50 €
Arbeitnehmer (4,9 % von 350 € =)	 17,15 €

Es gilt die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von 155 € 
im Monat zu beachten. Dabei sind aufgestockte Rentenver-
sicherungsbeiträge in jedem Fall mindestens aus 155 € pro 
Monat zu berechnen. Dies trifft dann nicht zu, wenn die 
Summe der Arbeitsentgelte mehrerer geringfügig entlohnter 
Beschäftigungen die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
von 155 € übersteigt oder wenn eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung neben einer versicherungspflichtigen (Haupt-)
Beschäftigung ausgeübt wird.

Anmerkung: Arbeitgeber sollten ihre Arbeitnehmer über die 
Möglichkeit der Zahlung von Aufstockungsbeiträgen und da-
mit dem Erwerb vollwertiger Pflichtbeitragszeiten in de Ren-
tenversicherung hinweisen und diesen Hinweis auch zur Per-
sonalakte nehmen!
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20.	Der elektronische Entgeltnachweis 
„ELENA“ wird abgeschafft

Der elektronische Entgeltnachweis (ELENA) soll nach dem 
Willen der Bundesregierung nunmehr endgültig eingestellt 
werden. Stimmen aus der Fachwelt hatten schon während des 
Gesetzgebungsverfahrens erhebliche verfassungsrechtliche 
Zweifel an dieser Art von Vorratsdatenspeicherung geäußert. 

Mit dem ELENA-Verfahren werden bislang alle Arbeitgeber 
monatlich verpflichtet, neben den Meldungen für die Lohn-
steuer und zu den Trägern der Sozialversicherung eine Vielzahl 
weiterer, auch persönlicher Daten elektronisch mitzuteilen. 
Ob diese Zahlen jemals für einen Zweck benötigt werden, war 
ohne Bedeutung. Hierdurch sollte – ohne konkreten Bezug auf 
den Einzelfall – einer der größten Datenspeicher der Bundes-
republik Deutschland aufgebaut werden. 

Neben den erheblichen wirtschaftlichen Fragen, ob sich der 
Aufwand jemals lohnen würde, bestehen unvermindert auch 
erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens. 
Dies belegen nicht zuletzt die unzähligen Verfassungsbe-
schwerden, die gegen „ELENA“ in Karlsruhe zwischenzeitlich 
eingelegt wurden. 

Bitte beachten Sie! Die Abschaffung von ELENA hat keine 
Auswirkungen auf das Verfahren der elektronischen Lohnsteu-
erkarte bzw. der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
(ELStAM). Die „elektronische Lohnsteuerkarte“ ist davon nicht 
betroffen. 

21.	Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei 
Bargeldgeschäften

Bei Bargeldgeschäften, wie sie üblicherweise im Einzelhandel, 
in der Gastronomie oder auch bei Taxiunternehmen vorkom-
men, gelten strengere Kriterien für die Aufbewahrung der Un-
terlagen.

Seit dem 1.1.2002 sind Unterlagen, die mithilfe eines Daten-
verarbeitungssystems (Registrierkassen, Waagen mit Regis-
trierkassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzählern) 
erstellt worden sind, während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und ma-
schinell auswertbar aufzubewahren. Insbesondere müssen 
alle steuerlich relevanten Einzeldaten (Einzelaufzeichnungs-
pflicht) einschließlich etwaiger mit dem Gerät elektronisch 
erzeugter Rechnungen unveränderbar und vollständig aufbe-
wahrt werden. 
Ein ausschließliches Vorhalten aufbewahrungspflichtiger 
Unterlagen in ausgedruckter Form ist nicht ausreichend. 

Die Einsatzorte und -zeiträume der vorgenannten Geräte sind 
zu protokollieren und diese Protokolle aufzubewahren. Außer-
dem müssen die Grundlagenaufzeichnungen zur Überprüfung 
der Bareinnahmen für jedes einzelne Gerät getrennt geführt 
und aufbewahrt werden. Die zum Gerät gehörenden Organi-
sationsunterlagen müssen aufbewahrt werden, insbesondere 
die Bedienungsanleitung, die Programmieranleitung und alle 
weiteren Anweisungen zur Programmierung des Geräts. 

Soweit mithilfe eines solchen Geräts unbare Geschäftsvor-
fälle (z. B. EC-Cash, ELV –Elektronisches Lastschriftverfahren) 
erfasst werden, muss aufgrund der erstellten Einzeldaten ein 
Abgleich der baren und unbaren Zahlungsvorgänge und deren 
zutreffende Verbuchung im Buchführungs- bzw. Aufzeich-
nungswerk gewährleistet sein.

Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die mithilfe 
eines Taxameters oder Wegstreckenzählers erstellten digitalen 
Unterlagen, soweit diese Grundlage für Eintragungen auf ei-
nem Schichtzettel sind. 

Dies gilt für Unternehmer ohne Fremdpersonal entsprechend. 
Soweit ein Gerät bauartbedingt den gesetzlichen Anforderun-
gen nicht oder nur teilweise genügt, wird es – unter weiteren 
Voraussetzungen – nicht beanstandet, wenn der Steuerpflich-
tige dieses Gerät längstens bis zum 31.12.2016 in seinem 
Betrieb weiterhin einsetzt. 
Bitte beachten Sie aber, dass beim Kauf solcher „alten“ bau-
artbedingter Geräte die Übergangsfrist nicht gilt!

22. 	Fotovoltaikanlage als eigenständi-
ger Gewerbebetrieb eines Gewerbe
treibenden

Jeder Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird, 
unterliegt der Gewerbesteuer. Aus dem in dieser Vorschrift 
wurzelnden Objektsteuerprinzip folgt, dass jeder Betrieb auch 
dann gesondert zur Gewerbesteuer heranzuziehen ist, wenn 
sich mehrere selbstständige Betriebe in der Hand desselben 
Steuerpflichtigen befinden. 

Grundsätzlich können mehrere Betriebe eines Steuerpflichti-
gen aber auch eine wirtschaftliche Einheit bilden, sofern sie 
sachlich, insbesondere organisatorisch, wirtschaftlich oder 
finanziell zusammenhängen. Kriterien hierfür sind die Art der 
gewerblichen Betätigung, der Kunden- und Lieferantenkreis, 
die Geschäftsleitung, die Arbeitnehmerschaft, die Betriebs-
stätte, die Zusammensetzung und Finanzierung des Aktivver-
mögens sowie die Gleichartigkeit der Betätigung. 

Nach einer Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Fi-
nanzgerichts stellt das Betreiben einer Fotovoltaikanlage auf 
dem Betriebsgelände eines Einzelunternehmens aufgrund 
der Ungleichartigkeit der Tätigkeiten und des Fehlens der 
organisatorischen und wirtschaftlichen Verflechtung einen 
eigenständigen Gewerbebetrieb dar. Es handelt sich um un-
gleichartige Betätigungen, die einander nicht ergänzen. Des 
Weiteren fehlen der wirtschaftliche und der organisatorische 
Zusammenhang. 

23.	Keine Verzinsung bei Auflösung des 
Investitionsabzugsbetrages? 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 
5.5.2011 entschieden, dass die Aufgabe der Investitionsabsicht 
nach Erlass des Steuerbescheides, in dem ein Investitionsab-
zugsbetrag berücksichtigt wurde, ein rückwirkendes Ereignis 
im Sinne der Abgabenordnung darstellt. 

Für Gewerbetreibende/Freiberufler
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Damit beginnt der Zinslauf für den steuerlichen Unterschieds-
betrag, der sich aus der Rückgängigmachung des Investitions-
abzugsbetrages im Ausgangsjahr ergibt, nicht schon 15 Mo-
nate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Abzugsbetrag 
geltend gemacht wurde, sondern erst 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem das rückwirkende Ereignis einge-
treten ist. 

Dies hätte zur Folge, dass eine Vollverzinsung – entgegen 
der Auffassung der Finanzverwaltung – faktisch entfallen 
würde. Auch zahlreiche Stimmen der Fachliteratur gehen 
davon aus, dass Steuerpflichtige nach derzeitigem Gesetzes-
wortlaut keine rückwirkende Verzinsung bei unterlassener In-
vestition befürchten müssen. Diese Problematik muss mittel-
fristig noch höchstrichterlich geklärt werden. Bis dahin sollten 
Zinsfestsetzungen bei geänderten Steuerbescheiden wegen 
ausgebliebener Investition angefochten werden.

24.	Betriebsausflug: Grundsatzurteile zum 
Vorsteuerabzug 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zeitgleich drei Grundsatzur-
teile zum Verhältnis von Vorsteuerabzug und Entnahmebe-
steuerung bei der Umsatzsteuer veröffentlicht. In allen drei 
Entscheidungen betont er, dass das Recht auf Vorsteuerabzug 
nur besteht, wenn der Unternehmer die bezogene Leistung 
für bestimmte Ausgangsumsätze verwendet. Es muss sich um 
Ausgangsumsätze handeln, die der Unternehmer gegen Ent-
gelt erbringt und die entweder steuerpflichtig oder wie z. B. 
Ausfuhrlieferungen einer steuerpflichtigen Lieferung gleich-
gestellt sind. Darüber hinaus muss zwischen der Eingangs-
leistung und diesen Ausgangsumsätzen ein direkter und un-
mittelbarer Zusammenhang bestehen; nur mittelbar verfolgte 
Zwecke sind demgegenüber unerheblich. 

Kein Vorsteuerabzug beim Betriebsausflug: Das Urteil vom 
9.12.2010 betrifft die Frage des Vorsteuerabzugs bei Betriebs-
ausflügen durch Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind. Bei Betriebsausflügen besteht eine Freigrenze 
von 110 € je Arbeitnehmer, bei deren Einhaltung eine private 
Mitveranlassung typisierend verneint wird. Der Unternehmer 
ist dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, ohne dass eine Ent-
nahme zu versteuern ist.

Übersteigen die Aufwendungen für den Betriebsausflug die 
Freigrenze von 110 €, ist von einer Mitveranlassung durch 
die Privatsphäre der Arbeitnehmer auszugehen. Nach der 
bisherigen Rechtsprechung war der Unternehmer dann zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, hatte aber eine Entnahme zu ver-
steuern. Diese Rechtsprechung hat der BFH jetzt aufgegeben. 
Anders als bisher besteht bei Überschreiten der Freigrenze 
für den Unternehmer kein Anspruch auf Vorsteuerabzug 
mehr; dementsprechend unterbleibt die bisherige Entnah-
mebesteuerung. Maßgeblich ist hierfür, dass sich Entnahme 
für unternehmensfremde Privatzwecke und Leistungsbezug 
für das Unternehmen gegenseitig ausschließen. 

25.	Umsatzsteuer bei der Abgabe  
von Speisen 

Mit zwei zeitgleich veröffentlichten Urteilen hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) zu der bisher häufig streitigen umsatzsteuerli-
chen Abgrenzung von Essenslieferungen (Steuersatz 7 %) und 
Restaurationsleistungen (Steuersatz 19  %) Stellung genom-
men. Die Entscheidungen beruhen auf einem neuen Urteil des 

Europäische Gerichtshofs vom 10.3.2011, das aufgrund von 
Vorlagen des BFH ergangen ist. 

Danach liegt eine dem ermäßigten Steuersatz unterliegende 
Essenslieferung vor, wenn nur einfach zubereitete Speisen 
(wie z. B. Bratwürste oder Pommes frites oder ähnlich stan-
dardisiert zubereitete Speisen) abgegeben werden und dem 
Kunden lediglich behelfsmäßige Verzehrvorrichtungen (wie 
z. B. Theken oder Ablagebretter bei Imbissständen) zur Ein-
nahme der Speisen zur Verfügung stehen und die Speisen 
nur im Stehen eingenommen werden können.

Zu einem dem Regelsteuersatz unterliegenden Restaurations-
umsatz führt die Abgabe von Standardspeisen dagegen, sobald 
der leistende Unternehmer seinen Kunden zusätzliches Mobi-
liar wie Tisch(e) mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellt. Im 
Unterschied zur früheren Rechtsprechung sind dabei jedoch 
Verzehrvorrichtungen Dritter – wie z.  B. Tische und Bänke 
eines Standnachbarn – nicht zu berücksichtigen, auch wenn 
diese im Interesse des leistenden Unternehmers zur Verfügung 
gestellt wurden. 

26.	Erweiterung der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers bei der Um-
satzsteuer seit 1.1.2011

Mit den umsatzsteuerlichen Neuregelungen durch das Jahres-
steuergesetz 2010 wurde ab 2011 die Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers auf steuerpflichtige Lieferungen von 
Industrieschrott, Altmetallen und sonstigen Abfallstoffen und 
auf die steuerpflichtige Reinigung von Gebäuden und Gebäu-
deteilen erweitert. Unter die genannten Umsätze fällt insbe-
sondere die Reinigung von Gebäuden einschließlich Hausfas-
sadenreinigung, von Räumen und von Inventar, einschließlich 
Fensterreinigung. 

Voraussetzung für den Übergang der Steuerschuldnerschaft 
ist, dass sowohl der leistende Unternehmer (Subunternehmer) 
als auch der Leistungsempfänger derartige Umsätze erbrin-
gen. Danach schuldet nicht (mehr) der leistende Unternehmer, 
sondern der Leistungsempfänger die Steuer. Steuerschuld und 
möglicher Vorsteuerabzug fallen somit beim Leistungsemp-
fänger zusammen. 

Seit dem 1.1.2011 dürfen auch o. g. leistende Unternehmer/
Lieferanten in ihrer Rechnung keine Umsatzsteuer auswei-
sen. Sie müssen zwingend darin auf die Steuerschuldner-
schaft des Empfängers der Lieferung oder Leistung hinwei-
sen – wie z.  B. „Die Umsatzsteuerschuld geht an Sie als 
Leistungsempfänger gemäß § 13 b UStG über.“

Anmerkung: In der Praxis gibt es viele Problemfälle, die bei ei-
nem persönlichen Gespräch am besten geklärt werden können. 
Lassen Sie sich beraten.

27.	Versagung des Vorsteuerabzugs bei un-
zutreffender Angabe der Steuernummer

Die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass der 
Unternehmer eine ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung 
besitzt. Dies erfordert, dass die dem Unternehmer erteilte 
Rechnung den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes ent-
spricht. Danach hat die Rechnung u. a. entweder eine dem 
leistenden Unternehmer erteilte Steuernummer oder dessen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu enthalten. 
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Enthält die Rechnung nur eine Zahlen- und Buchstabenkom-
bination, bei der es sich nicht um die dem leistenden Unter-
nehmer erteilte Steuernummer handelt, ist der Leistungsemp-
fänger – vorbehaltlich einer Rechnungsberichtigung – nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt.

28.	In unvollständiger Rechnung unberech-
tigt ausgewiesene Umsatzsteuer führt 
zur Umsatzsteuerschuld

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 17.2.2011 ent-
schieden, dass der unberechtigte Ausweis von Umsatzsteuer in 
einer Rechnung auch dann zur Umsatzsteuerschuld des Rech-
nungsausstellers führen kann, wenn die Rechnung nicht alle 
gesetzlich vorgegebenen Angaben enthält.

In dem entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger in 
Rechnungen, die zwar keinen Lieferzeitpunkt und keine fort-
laufende Rechnungsnummer, aber alle sonstigen Rechnungs-
merkmale, die das Umsatzsteuergesetz (UStG) fordert, aufwie-
sen, Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen, obwohl er die in 
den Rechnungen bezeichneten Lieferungen nicht ausgeführt 
hatte. Das Finanzamt hielt die Steuer für unberechtigt aus-
gewiesen und setzte in dieser Höhe Umsatzsteuer fest. Der 
Steuerpflichtige war der Auffassung, eine solche Rechnung 
berechtige nicht zum Vorsteuerabzug. Daher dürfe er nicht für 
die Umsatzsteuer in Anspruch genommen werden. 

Der BFH stellte fest, dass Zweck der Regelung des UStG ist, 
Missbräuche durch Ausstellung von Rechnungen mit offenem 
Steuerausweis zu verhindern. Zur Gefährdung des Steuerauf-
kommens genügt dabei ein Dokument, das die elementaren 
Merkmale einer Rechnung aufweist oder den Schein einer sol-
chen erweckt und den Empfänger zum Vorsteuerabzug verlei-
tet. Die Regelung im UStG kann ihren Zweck, Missbräuche zu 
vereiteln, nicht erfüllen, wenn sich Rechnungsaussteller durch 
Weglassen auch nur eines erforderlichen Merkmals ihrer Inan-
spruchnahme entziehen könnten. 

29.	Umsatzsteuerbefreiung für Ärzte prüfen

In der Regel sind ärztliche Leistungen – also Leistungen, die 
der medizinischen Betreuung von Personen durch das Diag-
nostizieren und Behandeln von Krankheiten dienen – von der 
Umsatzsteuer befreit. Leistungen, die diese Kriterien nicht er-
füllen, unterliegen dagegen der Umsatzsteuer.

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat in einer Verfügung vom 
5.4.2011 einen umfangreichen Katalog ärztlicher Leistungen 
aufgestellt, in dem sie aufzeigt, welche Leistungen umsatz-
steuerbefreit und welche umsatzsteuerpflichtig sind. Den 
Schwerpunkt bilden Leistungen, die im Zusammenhang mit 
der Umsatzsteuer als „kritisch“ eingestuft werden, wie z.  B. 
ärztliche Gutachten, Berufsuntauglichkeitsuntersuchungen 
und Ähnliches.

Anmerkung: Sollten neben steuerbefreiten Arztleistungen 
auch noch andere steuerpflichtige Umsätze erbracht wer-
den, kann unter weiteren Voraussetzungen bei Umsätzen bis 

17.500 € im Kalenderjahr die Kleinunternehmerregelung in 
Anspruch genommen werden. 

30.	Änderungen in der freiwilligen  
Arbeitslosenversicherung für  
Selbstständige ab 1.1.2011

Um sich freiwillig in der Arbeitslosenversicherung weiterversi-
chern zu können, muss u. a. eine der folgenden beiden Voraus-
setzungen erfüllt sein:

Selbstständige müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit innerhalb 
der letzten 24 Monate mindestens 12 Monate in einem Versi-
cherungspflichtverhältnis (also z. B. als Arbeitnehmer) gestan-
den haben. Der Antragsteller muss unmittelbar vor Aufnahme 
der selbstständigen Tätigkeit eine Entgeltersatzleistung (z. B. 
Arbeitslosengeld) bezogen haben. Die Dauer des Bezugs spielt 
dabei keine Rolle. 

Im Rahmen des vom Bundesrat bereits am 24.9.2010 gebil-
ligten Beschäftigungschancengesetzes treten ab 1.1.2011 fol-
gende Änderungen in Kraft: 

Wer ab 1.1.2011 als Selbstständiger in die Arbeitslosenversi-
cherung einbezahlt, kann nach 5 Jahren und dann jeweils mit 
einer dreimonatigen Frist das Versicherungsverhältnis kündi-
gen. Die Versicherung endet auch dann, wenn der Versicherte 
mit 3 Monatsbeiträgen im Rückstand ist. 
Der monatliche Beitrag bemisst sich ab 2011 an der halben 
und ab 2012 an der vollen Bezugsgröße der gesetzlichen So-
zialversicherung. Damit steigen die Beiträge von 17,89 € (alte 
Länder) bzw. 15,19 € (neue Länder) ab 2011 auf ca. 38 € bzw. 
ca. 34 € und ab 2012 auf das Doppelte. Für Existenzgründer ist 
prinzipiell immer folgende Sonderregelung vorgesehen: Inner-
halb des ersten Jahres nach Aufnahme der Tätigkeit zahlen sie 
einen hälftigen Beitrag von ca. 38 € bzw. 34 €.

Wer ab 2011 zweimal als Selbstständiger Arbeitslosengeld be-
zieht, wird in der Regel nicht mehr als Selbstständiger in die 
Arbeitslosenversicherung aufgenommen. 

31.	Meldung zur Sozialversicherung

Für die Meldung zur Sozialversicherung muss der Arbeitgeber 
feststellen, ob eine versicherungsfreie geringfügige oder eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. Hierfür hat er 
die Beschäftigung zu Beginn sozialversicherungsrechtlich zu 
beurteilen. Dazu gehört auch, dass der Arbeitnehmer Auskunft 
über eventuelle Vorbeschäftigungen oder parallel ausgeübte 
Beschäftigungen bei anderen Arbeitgebern gibt. Der Arbeit-
geber hat die für die Versicherungsfreiheit maßgebenden An-
gaben über den Beschäftigten zu den Entgeltunterlagen zu 
nehmen. 

Hierzu gehört seit dem 1.1.2011 zwingend eine Erklärung 
des kurzfristig geringfügigen Beschäftigten über weite-
re kurzfristige Beschäftigungen im Kalenderjahr bzw. eine 
Erklärung des geringfügig entlohnten Beschäftigten über 
weitere Beschäftigungen.
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Für die GmbH und deren Geschäftsführer

32.	Ertragsteuerliche Behandlung von Er-
stattungs- und Nachzahlungszinsen bei 
der Körperschaftsteuer und Gewerbe-
steuer 

Mit Urteil vom 15.06.2010 hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass Erstattungszinsen beim Empfänger nicht 
der Besteuerung unterliegen, soweit sie auf Steuern entfallen, 
die nicht abziehbar sind. Nach Auffassung des BFH regelt das 
Einkommensteuergesetz für bestimmte Steuern nicht lediglich 
ein gesetzliches Abzugsverbot, vielmehr weist die Norm diese 
Steuern schlechthin dem nicht steuerbaren Bereich zu. 

Abweichend von der geänderten Rechtsprechung ist durch 
das Jahressteuergesetz 2010 eine ausdrückliche Regelung 
getroffen worden, wonach erstattete Einkommensteuer-
zinsen der Besteuerung unterliegen. Danach bleibt es auch 
rückwirkend bei der bisherigen Rechtsanwendung. 

Im Körperschaftsteuergesetz ist eine solche Gesetzesände-
rung nicht vorgenommen worden. Nach einem Beschluss der 
Körperschaftsteuer-Referatsleiter des Bundes und der Länder 
hat das o. g. Urteil keine Bedeutung für den Bereich der Kör-
perschaftsteuer. Die Wirkung ist grundsätzlich auf die Ein-
kommensteuer begrenzt, da insoweit Einnahmen dem nicht 
steuerbaren Bereich zugeordnet werden können. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH verfügen Kapitalge-
sellschaften steuerlich gesehen über keine außerbetriebliche 
Sphäre. Deshalb sind dem Grunde nach alle Einnahmen Be-
triebseinnahmen, dies gilt auch für Erstattungszinsen. Auch 
Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer zählen weiterhin zu den 
steuerpflichtigen Einnahmen. Nur die Nachzahlungszinsen 
werden als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe behandelt. 

33.	Verzicht des Gesellschafter-Geschäfts-
führers auf eine Pensionszusage

Spätestens beim Verkauf der Gesellschaftsanteile einer GmbH 
stellt sich regelmäßig die Frage, wie mit bestehenden Pensi-
onszusagen zu verfahren ist. Häufig  wird der Erwerber der 
GmbH nicht bereit sein, die Pensionszusage an den bisherigen 
Gesellschafter-Geschäftsführer zu übernehmen.

Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
jedoch auf eine Pensionszusage, die zu einer Minderung des 
Einkommens der GmbH geführt hat, ergeben sich folgende 
Auswirkungen: 

•	 Die GmbH hat die gebildete Pensionsrückstellung in ihrer 
Steuerbilanz erfolgswirksam aufzulösen. 

•	 Der Verzicht auf die Pensionszusage ist regelmäßig durch 
das Gesellschafterverhältnis veranlasst, weil ein Nicht-
gesellschafter der Gesellschaft diesen Vermögensvorteil 
– den entschädigungslosen Wegfall einer Pensionsver-
pflichtung – nicht eingeräumt hätte. Eine betriebliche 
Veranlassung des Verzichts auf die Pensionszusage ist 
nach allgemeinen Grundsätzen nur anzunehmen, wenn 
auch ein Fremdgeschäftsführer auf die Pensionszusage 
verzichten würde. 

•	 Im Fall der gesellschaftsrechtlichen Veranlassung des 
Pensionsverzichts liegt eine verdeckte Einlage i. H. des 
Teilwerts der Pensionsanwartschaft vor. Die verdeckte 
Einlage ist außerbilanziell bei der Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens in Abzug zu bringen.  

•	 In Höhe des Teilwerts der verdeckten Einlage liegt beim 
Gesellschafter-Geschäftsführer ein Zufluss von Arbeits-
lohn vor.

•	 Die verdeckte Einlage führt zu nachträglichen Anschaf-
fungskosten auf die GmbH-Anteile. 

Anmerkung: Die dargestellten Grundsätze gelten entspre-
chend, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer nur auf einen 
Teil seiner Pensionsanwartschaft verzichtet. 

Das Thema „Pensionszusage“ ist sehr komplex, hat viele 
Vor-, aber auch Nachteile, und bedarf einer ausführlichen 
persönlichen Erörterung. Lassen Sie sich beraten!

34.	Reduzierung von Darlehenszinsen und 
unregelmäßige Gehaltszahlungen als 
verdeckte Gewinnausschüttung

Verdeckte Gewinnausschüttungen sind Vermögensminderun-
gen oder verhinderte Vermögensmehrungen, die durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind, sich auf das zu ver-
steuernde Einkommen der Kapitalgesellschaft auswirken und 
in keinem Zusammenhang zu einer offenen Ausschüttung ste-
hen. 
Eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis wird an-
genommen, wenn die Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter 
einen Vermögensvorteil zuwendet, den sie bei Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftslei-
ters einem Nichtgesellschafter nicht gewährt hätte. 

In diesem Zusammenhang ist das Finanzgericht Hamburg in 
seinem Beschluss vom 22.3.2011 zu dem Ergebnis gekommen, 
dass im Zweifel eine verdeckte Gewinnausschüttung auch 
dann vorliegt, wenn eine Gesellschaft ihren Gesellschafter-
Geschäftsführern Darlehen zu einem festen Zinssatz gewährt 
und die Gesellschafterversammlung im Folgejahr beschließt, 
den Zinssatz wegen veränderter „wirtschaftlicher Gegeben-
heiten“ zu reduzieren, ohne dass die Darlehensverträge eine 
Zinsanpassungsklausel enthielten oder sonstige besondere 
Gründe genannt werden, die auch einem fremden Dritten ge-
genüber eine Reduzierung des Zinssatzes gerechtfertigt hät-
ten.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass niemand ohne Wei-
teres auf vertraglich vereinbarte und damit tatsächlich ge-
schuldete Zinsen verzichtet, auch nicht teilweise. 

Auch wenn die nach den Anstellungsverträgen, die eine Kapi-
talgesellschaft mit ihren beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführern abgeschlossen hat, vereinbarten monatlichen 
Gehaltszahlungen tatsächlich nur (sehr) unregelmäßig erfolg-
ten, sodass insgesamt der Eindruck entsteht, die Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer seien nicht monatlich entlohnt worden, 
sondern hätten sich vielmehr nach Bedarf „bedient“, kann dies 
der Rechtsprechung zufolge die Annahme verdeckter Gewinn-
ausschüttungen rechtfertigen.
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In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemei-
ne und wichtige Informationen kurz zusammen, über die Sie 
einmal nachdenken und mit uns sprechen sollten. Bitte nutzen 
Sie die Gelegenheit vor Jahresende – auch um weitere Zu-
kunftsplanungen oder Probleme zu besprechen.

35.	Start der „elektronischen Lohnsteuer-
karte“ im Jahr 2012 verschoben

Die bisherige Papier-Lohnsteuerkarte sollte ab 1.1.2012 durch 
ein elektronisches Abrufverfahren ersetzt werden. Die geplan-
te Einführung der sog. elektronischen Lohnsteuerkarte ist auf 
Grund von Verzögerungen bei der technischen Erprobung des 
Abrufverfahrens zeitlich verschoben worden. Der neue Termin 
wird frühestens auf das 2. Quartal 2012 verlegt.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten oder erhielten 
bereits ihre sog. „elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale“ 
(ELStAM) in einem Schreiben übersandt. Dieses sollten sie 
sorgfältig auf ihre Richtigkeit kontrollieren, insbesondere 
hinsichtlich der mitgeteilten Steuerklasse, der Kirchensteu-
ermerkmale und der Kinderfreibeträge. Korrekturen können 
bis zum Jahresende beim zuständigen Finanzamt beantragt 
werden. 
Mit dem neuen Verfahren können Arbeitgeber künftig die Da-
ten ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer elektronisch 
abrufen. 

Anmerkung: Der Arbeitgeber darf die Lohnsteuerkarte 2010 
bis zum ELStAM-Start nicht vernichten. Wechselt der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer muss der bisherige Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte 2010 bzw. eine für 2011 
ausgestellte Ersatzbescheinigung zur Vorlage beim neuen Ar-
beitgeber aushändigen. Für das neue Verfahren braucht der 
Arbeitgeber die steuerliche Identifikationsnummer der Arbeit-
nehmer. Diese sollte – falls noch nicht vorhanden – rechtzei-
tig vor der ersten Abrechnung der Bezüge des Kalenderjahres 
2012 vorliegen.

36.	Freibeträge für 2012 jetzt beim  
Finanzamt beantragen! 

Arbeitnehmer, die für Aufwendungen oder Pauschbeträge, die 
ihnen zustehen, einen Freibetrag auf ihrer Lohnsteuerkarte 
eintragen lassen wollen, müssen bei ihrem „Wohnsitz-Finanz-
amt“ einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung stellen. Durch 
die Eintragung des Freibetrages zieht der Arbeitgeber weniger 
Lohnsteuer vom Arbeitslohn ab und das monatliche Nettoge-
halt erhöht sich. Dies kann sich auch positiv auf andere staat-
liche Leistungen, wie beispielsweise das Elterngeld, auswirken. 

Beispiel: Der monatliche Bruttoarbeitslohn beträgt 1.800 €. 
Der eingetragene Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte beläuft 
sich auf 210 € monatlich. Der Arbeitgeber versteuert dann 
nicht 1.800 €, sondern 1.590 € (1.800 € abzüglich 210 €).

Die gewohnte Papier-Lohnsteuerkarte gibt es nicht mehr. 
Für 2012 müssen daher die Freibeträge grundsätzlich neu 

beantragt werden. Dies gilt auch dann, wenn keine höhe-
ren Freibeträge als im Vorjahr berücksichtigt werden sollen. 
Der Pauschbetrag für Behinderte und Hinterbliebene braucht 
hingegen nur dann neu beantragt zu werden, wenn dieser in 
der Information zu den Lohnsteuerabzugsmerkmalen nicht 
enthalten ist. Der Antrag für das Lohnsteuerermäßigungsver-
fahren muss bis spätestens 30.11. des betreffenden Kalender-
jahres beim Finanzamt gestellt werden. Für 2012 ist damit der 
30.11.2012 der letzte Termin.

Gründe, die zu einer Ermäßigung der Lohnsteuer führen: 

•	 hohe Werbungskosten (z. B. Fahrtkosten), außergewöhn-
liche Belastungen und Sonderausgaben (Voraussetzung: 
diese müssen mindestens 600 € pro Jahr betragen) 

•	 Kinderbetreuungskosten 
•	 Unterhaltszahlungen an geschiedene oder dauerhaft ge-

trennt lebende Ehegatten 
•	 Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterblie-

bene 
•	 haushaltsnahe Dienstleistungen 
•	 Verluste

37.	Elektronische Übermittlung von  
Bilanzen sowie Gewinn- und  
Verlustrechnungen

Für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn durch Bilanzierung er-
mitteln, besteht künftig die Verpflichtung, den Inhalt der Bi-
lanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung (sog. E-Bilanz) 
durch Datenfernübertragung an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln, wenn diese nach den handels- oder steuerrecht-
lichen Bestimmungen aufzustellen sind oder freiwillig aufge-
stellt werden. Damit wird die bisherige Abgabe in Papierform 
durch Datenfernübertragung ersetzt. Dies gilt unabhängig von 
der Rechtsform und der Größenklasse des bilanzierenden Un-
ternehmens. 

Die Regelung galt ursprünglich für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2010 beginnen. Der Anwendungszeitpunkt wur-
de zwischenzeitlich um ein Jahr verschoben und gilt nun für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2011 beginnen. Aber 
auch für das erste Wirtschaftsjahr, das nach dem 31.12. 2011 
beginnt – also für das Wirtschaftsjahr 2012 –, wird es von 
der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die Bilanz und 
die Gewinn- und Verlustrechnung für dieses Jahr noch nicht 
durch Datenfernübertragung übermittelt werden. Eine Bilanz 
sowie die Gewinn- und Verlustrechnung können in diesen Fäl-
len in Papierform abgegeben werden.

Anmerkung: Trotz der erneuten Verschiebung des Abgabeter-
mins auf elektronischem Wege sollten die betroffenen Steuer-
pflichtigen entsprechende Vorbereitungen treffen und sich auf 
die Umstellung gut vorbereiten.

38.	Geringwertige Wirtschaftsgüter

Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende 2011
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410 € nicht übersteigen, können seit dem 1.1.2010 im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung wieder sofort abgeschrieben 
werden. Wird die Sofortabschreibung in Anspruch genommen, 
sind GWG, die den Betrag von 150 € übersteigen, in einem 
laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, diese Angaben 
sind aus der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Un-
ternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 410 €, 
gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die allgemeinen Ab-
schreibungsregelungen.

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG 
über 150 € und unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sam-
melposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie 
brauchen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenom-
men werden. Der Unternehmer kann auch Wirtschaftsgüter 
unter 150 € in den Sammelposten aufnehmen.

Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die 
Sofortabschreibung oder den Sammelposten für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter von 150 € bis 
1.000 € nur einheitlich ausgeübt werden kann.

39.	Sonderabschreibung für kleine und  
mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der Son-
derabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirt-
schaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter 
weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren 
zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen 
in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen 
werden. Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr 
er wie viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will 
und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Bitte beachten Sie! Die für die Inanspruchnahme der Ver-
günstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden bei 
Bilanzierenden ab 2011 wieder von 335.000 € auf 235.000 € 
bzw. von 175.000 € auf 125.000 € bei Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft zurückgeführt. Die Gewinngrenzen bei Ein-
nahme-Überschuss-Rechnern fallen ebenfalls auf 100.000 € 
zurück (vorher 200.000 €). 

40.	Investitionsabzugsbetrag

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaf-
fen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen 
wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und 
Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Ge-
winngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag 
darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 
200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2012 
eine Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hier-
für kann er bereits für 2011 einen Investitionsabzugsbetrag 
in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in 
Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-
dernd auswirkt.

Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für 
die weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 

30.000 € vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzu-
rechnung auszugleichen. Schafft er im Januar des Jahres 2012 
die Maschine an, kann er zusätzlich eine Sonderabschreibung 
in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte 
Anschaffung/Herstellung und die später tatsächlich durchge-
führte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung 
des Investitionsabzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rück-
gängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden 
bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zins
aufwendungen. 

Anmerkung: Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Ur-
teil vom 5.5.2011 entschieden, dass die Aufgabe der Inves-
titionsabsicht nach Erlass des Steuerbescheides, in dem ein 
Investitionsabzugsbetrag berücksichtigt wurde, ein rückwir-
kendes Ereignis im Sinne der Abgabenordnung darstellt. Dies 
hätte zur Folge, dass eine Vollverzinsung – entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung – faktisch entfallen wür-
de. Diese Problematik muss mittelfristig noch höchstrich-
terlich geklärt werden. Bis dahin sollten Zinsfestsetzungen 
bei geänderten Steuerbescheiden wegen ausgebliebener In-
vestition angefochten werden.

41.	Investitionsabzugsbetrag auch für  
einen betrieblichen Pkw

Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u.  a. 
voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begüns-
tigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des 
Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu 
nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des Wei-
teren muss der Steuerpflichtige das begünstigte Wirtschafts-
gut in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner 
Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angeben. Unter diesen 
Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für 
einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen werden. Der 
Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über 
ein Fahrtenbuch zu führen.

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Ar-
beitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch an-
gestellte GmbH-Geschäftsführer –, wird die ausschließliche 
betriebliche Nutzung vom Finanzamt ohne weitere Prüfung 
anerkannt. Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses wird jedoch 
ggf. vom Arbeitnehmer ein Sachbezug zu versteuern sein.

42.	Geschenke an Geschäftsfreunde

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute Zusam-
menarbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit 
kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, 
die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  
Kunden, Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausga-
ben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände 
pro Empfänger und Jahr 35  € ohne Umsatzsteuer (falls der 
Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht über-
steigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger 
im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Ge-
samtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugs-
möglichkeit in vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht die Fi-
nanzverwaltung davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel 
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handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der 
Empfänger.

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € 
im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 
30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der 
Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den 
Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. Von 
dieser Regelung sind dann auch Geschenke bis zu 35 € be-
troffen.

43.	Geschenke an Arbeitnehmer

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer neben den übli-
chen Zuwendungen auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende 
überreichen, so kann er eine besondere Pauschalbesteuerung 
nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu ei-
ner Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) 
pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversiche-
rungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für 
seine Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.

44.	Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Betriebsveran-
staltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 € 
(kein Bargeld!) einschließlich Umsatzsteuer je Veranstaltung 
und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. 

Bei Überschreiten der Freigrenze ist der gesamte Betrag dem 
Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozi-
alversicherungspflichtig. Die Zuwendungen können jedoch 
durch den Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert werden; 
dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 

45.	Jahressteuerbescheinigung für Kapital-
erträge weiter beantragen

Durch die „Abgeltungsteuer“ ist die Einkommensteuer auf Ka-
pitalerträge grundsätzlich abgegolten und die Steuerpflichti-
gen könnten ggf. auf die Anlage KAP (Einkünfte aus Kapital-
vermögen) bei ihrer Steuererklärung ab 2009 verzichten. Die 
Banken versenden daher Bescheinigungen über die Zinserträ-
ge aus dem vergangenen Jahr oft nur auf Verlangen.

Für Kapitalanleger ist es in vielen Fällen dennoch sinnvoll, bei 
ihrer Bank eine Jahressteuerbescheinigung zu verlangen und 
diese ihrer Steuererklärung – mit der Anlage KAP – beizufü-
gen. Solche Fälle können z. B. sein:

•	 Ein Freistellungsauftrag wurde nicht oder in zu geringer 
Höhe erteilt bzw. ausgeschöpft. Bis zur Höhe des Sparer-
Pauschbetrages (bei Einzelpersonen 801 € und bei Verhei-
rateten 1.602 €) kann der Bank ein sogenannter Freistel-
lungsauftrag erteilt werden. Zinseinnahmen bis zur Höhe 
des Sparer-Pauschbetrages sind steuerfrei. 

•	 Der persönliche Steuersatz liegt unter dem Abgeltungs-
steuersatz von 25 % und auf der Anlage KAP wird die so-
genannte Günstigerprüfung beantragt.

•	 Steuerpflichtige können die Einbeziehung der Kapitaler-
träge in die Bemessungsgrundlage für den Spendenabzug 
beantragen. 

•	 Die Ausnutzung von Verlustverrechnungen aus privaten 
Veräußerungsgeschäften soll beansprucht werden.

•	 Bei der Berechnung der Abgeltungsteuer durch die Bank 
wurde eine Ersatzbemessungsgrundlage angewandt.

In diesen Fällen ist die Abgabe der Anlage KAP für den Steuer-
zahler freiwillig. Er kann und sollte sich die zu viel einbehalte-
ne Steuer zurückholen.

Daneben sind Fälle denkbar, in denen die Finanzämter die 
Jahressteuerbescheinigungen im Rahmen der Bearbeitung der 
Steuererklärungen anfordern. 

Des Weiteren muss die Anlage KAP u. a. auch bei Auslands-
konten und -depots oder Zinsen aus Privatdarlehen, Steu-
ererstattungszinsen, verdeckten Gewinnausschüttungen, 
Veräußerungsgewinnen aus GmbH-Anteilen und Lebensversi-
cherungen ausgefüllt werden. 

Anmerkung: Es empfiehlt sich demnach die Jahressteuerbe-
scheinigungen immer beim Geldinstitut anzufordern.

46.	Termin Abgeltungsteuer:  
Bis 15.12.2011 ggf. Verlustbeschei
nigung bei der Bank beantragen

Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 angeschafft 
wurden, Verluste erzielt, werden diese von den Banken au-
tomatisch beachtet und vorgetragen. Ein Verlustausgleich 
zwischen den Konten und Depots von Ehegatten bzw. unter-
schiedlicher Banken erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung 
kann nur im Wege der Veranlagung erfolgen. 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheinigung bei der Bank 
beantragen. Die Verlustbescheinigung für das laufende Jahr ist 
bis spätestens 15.12.2011 zu verlangen. Nach Ausstellung ei-
ner Verlustbescheinigung wird der darin ausgewiesene Verlust 
nicht wieder in den Verlusttopf eingestellt, um eine doppelte 
Berücksichtigung zu vermeiden. Er muss in der Einkommen-
steuer-Veranlagung geltend gemacht werden.

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung beantragt werden 
soll, hängt von vielen Faktoren ab und sollte vorher mit uns 
besprochen werden! Die Beantragung einer Verlustbeschei-
nigung kann sich u. a. empfehlen, wenn im laufenden Jahr 
Kapitalerträge bei Banken erzielt werden, die mit Kapitaler-
tragsteuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen Banken 
verrechnet werden können. 

47.	Dauerhafte Aufbewahrung von Unter-
lagen zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen

Bis 31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und private Ver-
äußerungsgewinne unterschiedlich besteuert. So blieben z. B. 
private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investment-
fonds – außerhalb der einjährigen Haltefrist – steuerfrei. 

Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der Anschaffungs-
kosten zum Kaufzeitpunkt sollten alle Kaufbelege von Wertpa-
pieren sowie die Depotauszüge aufbewahrt werden. So kann 
auch in (ferner) Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem 
Kaufpreis welches Wertpapier zu welchem Zeitpunkt erwor-
ben wurde. 

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Wertpapiere vor 
dem 1.1.2009 gekauft wurden, deren Veräußerungsgewinne 
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steuerfrei bleiben. Aber auch beim Wechsel der depotfüh-
renden Bank können diese Unterlagen erhebliche steuerliche 
Bedeutung haben.

48.	Private Altersvorsorge: Steuerliche Än-
derungen zum Jahreswechsel 2011/2012

Im Zusammenhang mit der schrittweisen Erhöhung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 kommt es zum 
1.1.2012 für Produkte der geförderten Altersvorsorge sowie 
für die Lebensversicherung zu wichtigen Änderungen. Diese 
hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungen e. V. 
(GDV) in einer Pressemitteilung vom 29.9.2011 wie folgt zu-
sammengefasst:

Riester-Rente: Staatlich geförderte Riester-Rentenverträge, 
die ab dem 1.1.2012 abgeschlossen werden, dürfen als mög-
lichen Auszahlungsbeginn der Riester-Rente frühestens das 
62. Lebensjahr vorsehen. Nur dann ist sichergestellt, dass der 
Riester-Kunde die volle staatliche Förderung erhält und keine 
Zulagen zurückzahlen muss. Wird der Vertrag noch im Jahre 
2011 abgeschlossen, ist weiterhin das 60. Lebensjahr als frü-
hester Auszahlungsbeginn der Rente möglich. 

Basisrente („Rürup-Rente“),: Der geänderte Auszahlungsbe-
ginn bei der Riester-Rente ab dem 62. Lebensjahr gilt auch für 
die staatlich geförderte Basisrente. Wer also erst nach dem 
Jahr 2011 eine Basisrente abschließen und seine Altersvorsor-
gebeiträge mit einem Sonderausgabenabzug staatlich fördern 
lassen möchte, muss ebenfalls auf den neuen frühestmögli-
chen Auszahlungsbeginn (62. Lebensjahr) achten. Ansonsten 
ist keine steuerliche Förderung in Form des Sonderausgaben-
abzugs möglich. Wird der Vertrag noch im Jahre 2011 abge-
schlossen, kann die Basisrente schon mit Vollendung des 60. 
Lebensjahres ausgezahlt werden.

Der mögliche Sonderausgabenabzug bei der Basisrente wird 
im Jahr 2012 wieder erhöht. 2012 beträgt dieser 74  % der 
für die Basisrente geleisteten Beiträge. Damit kann ein allein-
stehender Steuerzahler bis maximal 14.800 € als Sonderaus-
gabenabzug geltend machen, wenn der maximal geförderte 
Beitrag in Höhe von 20.000 € in die Basisrente eingezahlt 
wird. Verheiratete können maximal den doppelten Betrag = 
29.600  € vom steuerpflichtigen Einkommen als Sonderaus-
gaben abziehen lassen. Der maximal geförderte Beitrag für 
Verheiratete bei der Basisrente beträgt unverändert 40.000 € 

Beispiel: Wenn ein Selbstständiger, der sonst keinerlei staat-
lich geförderte Altersvorsorge betreibt, im Jahr 2012 eine 
Summe von 20.000 € in eine Basisrente einzahlt: 20.000 € 
multipliziert mit 74 % = 14.800 €, die vom zu versteuernden 
Einkommen als Sonderausgaben (für die Altersvorsorge) abge-
zogen werden können. 

Wenn dieser selbstständige Unternehmer verheiratet ist, kann 
das Ehepaar – unter weiteren Voraussetzungen – einen Basis-

renten-Beitrag in Höhe von insgesamt bis zu 40.000 € staat-
lich fördern lassen. Bestehen bei dem Ehepaar keine anderen 
Sonderausgaben, die die maximale staatliche Förderungshöhe 
(den Sonderausgabenabzug durch die Rürup-Rente) reduziert: 
40.000 € multipliziert mit 74 % = 29.600 €, die vom zu ver-
steuernden Einkommen als Sonderausgaben abgezogen wer-
den können. 

Anmerkung: Diese Höchstbeträge werden bei bestimmten 
Steuerpflichtigen gemindert

49.	Ungünstigere Bedingungen für Lebens-
versicherungen ab 2012

Die Vorteile aus einer Lebensversicherung werden ab 2012 
verschlechtert. Steuerpflichtige, die eine Lebensversicherung 
abschließen wollen, sollten dies – nach Prüfung aller Kriterien 
– noch 2011 tun.

Erfolgt der Abschluss der Versicherung noch in diesem Jahr, 
beträgt der Garantiezinssatz 2,25 %. Bei Neuverträgen, die ab 
dem 1.1.2012 abgeschlossen werden, reduziert sich dieser auf 
nur noch 1,75 %. 

Des Weiteren gilt bei Lebensversicherungsverträgen, die seit 
2005 abgeschlossen werden, der Unterschied zwischen der 
Versicherungsleistung und dem entrichteten Beiträgen als 
steuerpflichtiger Ertrag. Erfolgt die Auszahlung nach Ablauf 
von 12 Jahren und nach Vollendung des 60. Lebensjahres nach 
Vertragsabschluss, ist nur die Hälfte des Unterschiedsbetrages 
steuerpflichtig. Diese Altersgrenze erhöht sich auf das 62. Le-
bensjahr, wenn der Vertrag erst in 2012 abgeschlossen wird.

50.	Bitte alle Steuerbescheide  
zur Prüfung einreichen

Es mehren sich Fälle, in denen Mandanten uns Steuerbeschei-
de nicht rechtzeitig zur Prüfung überlassen, z. B. weil das 
Ergebnis mit der bei der Zusendung der Steuererklärung ge-
machten Prognose übereinstimmt.

Leider wird dann meistens zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. 
bei der Bearbeitung der nächsten Steuererklärung, festge-
stellt, dass zwar das Ergebnis zutreffend ist, aber nicht alle 
hier angebrachten Vorbehalte, die nach der Abgabenordnung 
aufzunehmen wären, im Bescheid enthalten sind. 

Des Weiteren können durch geänderte Auffassung zu den 
steuerlichen Themen z. B. durch geänderte Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs, Rechtsbehelfsmöglichkeiten ausge-
schöpft werden.

Wir bitten Sie deshalb, – immer – alle Bescheide sofort nach 
Eingang zur Prüfung an uns weiterzuleiten!


